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Normen und Freiräume

Zisterziensische Legendare im Kontext der hochmittelalterlichen 
Reformbewegung

Einleitung

Geleitet von entwicklungsgeschichtlichen, auf die Moderne hinführenden Vorstellun-
gen hat sich die Kunstgeschichte lange vor allem für künstlerische Innovationen inter
essiert. Die modernen Avantgarden lenkten das Augenmerk vom Einzelkünstler auf 
Gruppen und deren programmatische Manifeste. An die Stelle kunstgeographisch-nati-
onaler Fragen trat nach 1945 das Bemühen, im Rückgriff auf die Kunst des Mittelalters 
das Bild einer christlich geprägten europäischen Kultur zu zeichnen. Mittelalterliche 
Kunstwerke wurden in Ausstellungen wie ›Ars sacra‹ (1950), ›Werdendes Abendland‹ 
(1956) oder ›Karl der Große‹ (1965) als deren materielle Zeugen aufgerufen.1 Zeitlich 
parallel inszenierten Fotografen die formale Ästhetik geometrischer Formen (purifizier-
ter) mittelalterlicher Sakralbauten, insbesondere der Zisterzienser.2

Die Erfolgsgeschichte der hochmittelalterlichen Reformorden, ihre rasche Ausbreitung 
über ganz Europa, ihre Organisation, ihre Spiritualität und ihr wirtschaftlicher Erfolg 
faszinieren Historiker seit den 1970er Jahren zunehmend.3 In kulturgeschichtlichen Aus-
stellungen sucht man die seit der Säkularisation verblasste Erinnerung an die geistlichen 
Orden als wichtige Akteure der europäischen Vergangenheit einem breiteren Publikum 
zu vermitteln. Dies geschieht unter Einbeziehung ihrer Kunst, so zuerst in der großen 
Aachener Zisterzienser-Ausstellung 1980. Ein Charakteristikum der Reformorden ist ihre 
ausgeprägte normative Schriftlichkeit, die nicht nur den Tagesablauf und die Liturgie 
der Ordensangehörigen in den consuetudines bis ins Einzelne regelt, sondern in Statu-
ten zur Ordensverfassung auch das Verhältnis von Mutter- und Töchterklöstern erfasst.4 
Insbesondere die gemeinschaftliche Form der Rechtssetzung durch das Generalkapitel 
der Zisterzienser sowie die Kontrolle der Befolgung der Statuten in den Töchterklöstern 
des Verbandes durch Visitationen werden von der Forschung als modern und zukunfts-
weisend gewertet.5 Die Uniformierung des Lebens in allen Ordensniederlassungen geht 
bei den Zisterziensern weiter als in anderen Reformorden des 12.  Jahrhunderts. Gere-
gelt wird nicht nur die Liturgie, sondern auch die Ausstattung von Kirchengebäuden 
und Handschriften.6 Normexemplare und deren Abschriften sollen garantieren, dass in 
allen Zisterzienserklöstern die Liturgie in gleicher Weise gefeiert wird. Gerade diese Be-
stimmungen bilden immer wieder den Ausgangspunkt der kunsthistorischen Diskussion 
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›zisterziensischer‹ Kunst. Sie werden oft als Norm betrachtet, an der die erhaltenen Bau- 
und Kunstwerke gemessen werden. Die Aachener Zisterzienser-Ausstellung 1980, die 
nicht nur die Gründungsphase des Ordens, sondern seine Entwicklung bis in die Neuzeit 
thematisierte, deutet mit dem Untertitel ›Ordensleben zwischen Ideal und Wirklichkeit‹ 
jedoch einen Widerspruch zwischen schriftlicher Norm und gelebter Praxis an. ›Verstöße‹ 
gegen die Statuten werden in verschiedenen Beiträgen konstatiert, so Klostergründungen 
in der Nähe von Ortschaften, die Errichtung von Glockentürmen, die Verwendung far-
biger und figürlicher Buch- und Glasmalerei oder die Einrichtung von Adelsgrablegen in 
Klosterkirchen, dies teils schon im 12., vor allem aber seit dem 13. Jahrhundert. Diese 
›Verstöße‹ werden als Indizien eines Disziplinverfalls und als Vorboten des Niedergangs 
des Ordens im Spätmittelalter gedeutet.7 Der Fokus allein auf den Zisterzienserorden, 
seine Gründungsphase und -zentren, seine normativen Texte und seine Innovationen ver-
engt jedoch den Blick. Er blendet die Einbindung der Zisterzienser in regionale Kontexte 
aus, wertet Unterschiede gegenüber dem konstruierten Idealbild als nicht regelkonforme 
Praktiken und Werke ab oder marginalisiert letztere.8 

Insbesondere in der architekturgeschichtlichen Forschung sind seit Langem enge 
Verbindungen zwischen Zisterzienserkirchen und regionalen Bautraditionen herausge-
arbeitet worden.9 

Der folgende Beitrag wählt eine Orden übergreifende und regionale Perspektive.10 
Er widmet sich einem Bereich, der nicht durch Bestimmungen des Zisterzienser-Ge-
neralkapitels näher geregelt wurde und der daher bisher wenig Aufmerksamkeit gefun-
den hat, nämlich den zur Lesung im Refektorium verwandten Büchern, insbesondere 
Sammlungen von Heiligenviten (Legendaren).11 Dass die Heiligenverehrung in Zister-
zienserklöstern eine wichtige Rolle spielte, zeigen Arbeiten zum Martyrolog und zum 
großen Legendar (›Liber de natalitiis‹) der Zisterzienser sowie die jüngsten Forschungen 
von Carola Fey zu Reliquienbesitz und Reliquiaren der Zisterzienser.12 Die mehrbändi-
gen Heiligenkompendien der Zisterzienser sind in ihrem Streben nach umfassender Be-
standsaufnahme und nach Ordnung vergleichbar der Sammlung und Archivierung von 
Traditionsnotizen und den Güter- und Einnahmenverzeichnissen der zisterziensischen 
Klosteradministration.13 Die Aufnahme regional verehrter Heiliger in den Legendaren 
einzelner Klöster oder Regionen sowie die Aufnahme von Buchschmuck mit farbigen, 
figürlichen Federzeichnungen, wie er in benachbarten Reformklöstern üblich ist, wei-
sen hingegen auf eine regionale Verortung der betreffenden Konvente. Zu überlegen ist 
daher, ob nicht nur die Statuten und Kontrollmechanismen den Erfolg des Zisterzien-
serordens bestimmt haben, sondern auch die Spielräume, welche diese Regularien für 
Variation und Adaption an regionale Verhältnisse ließen.14

Im Folgenden werden in einem ersten Abschnitt kurz die Bestimmungen der ersten 
Generalkapitel zu Büchern vorgestellt, ein zweiter widmet sich Lesungen im Refekto-
rium. Der Hauptteil gilt illuminierten zisterziensischen Legendaren – dem frühen aus 
Cîteaux (Dijon, Bibliothèque municipale, Ms. 641–643) von 1120–1135 sowie zwei 
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um 1200 entstandenen aus Heiligenkreuz (Cod. 11–14) und Zwettl (Cod. 13–15, Cod. 
24). Das Legendar aus Cîteaux, das noch unter Abt Stephan Harding (1108–1133) 
entstand und im Gegensatz zu den lebhaft erzählenden kolorierten Federzeichnungen 
des Premier Style ruhige (Stand-)Figuren mit aufwendiger Gewanddrapierung zeigt 
und daher einem byzantinisierender Deuxième Style zugewiesen wird, wird in der For-
schung als Entwicklungsschritt hin zu dem unter Bernhard von Clairvaux (†  1153) 
in den ›Instituta generalis capitula‹ (1147) geforderten monochromen ornamentalen 
Buchschmuck interpretiert.15 Die beiden jüngeren österreichischen Handschriften, de-
ren bunt kolorierte historisierte Initialen nicht den Bestimmungen der ›Instituta‹ Folge 
leisten, erscheinen daher als Verstoß gegen Ordensideal und Regel  ; sie werden gewertet 
als Zeugnis noch mangelhafter Durchsetzung des neuen Ideals in der Peripherie, als 
Sonderweg oder als Anzeichen des Verfalls von Ordensdisziplin und Zusammenhalt 
im Zisterzienserorden bereits um 1200.16 Im Folgenden wird eine andere Deutung 
vorgeschlagen  : Indem der figürliche Initialschmuck an den des Legendars aus Cîteaux 
anknüpft, stellen sich die Klöster einerseits gezielt in die Ordenstradition ein. Spaltleis-
teninitialen mit Schnallen oder Beschlägen vor flächigem Farbgrund hingegen entspre-
chen dem Ausstattungsvokabular süddeutscher Reformklöster und werden somit als 
Zeichen der Reformgesinnung lesbar.17 Der Schmuck dieser zisterziensischen Legendar-
Handschriften wurde bei Visitationen offenbar nicht als Regelverstoß beanstandet und 
folglich nicht korrigiert.18 Dies deutet darauf hin, dass die Bestimmungen des Gene-
ralkapitels nicht wörtlich verstanden wurden, sondern dass das ihnen zugrunde lie-
gende Ideal der Schlichtheit verschiedene Ausdeutungen erlaubte.19 Der Rückgriff auf 
Bau- und Schmuckformen von Cîteaux unterstrich die Zugehörigkeit und uniformitas 
des Ordens,20 die Verwendung von Initialformen, die denen regionaler Reformklöster 
entsprachen, demonstrierte die asketische Reformgesinnung. Um dies zu zeigen, wer-
den die zisterziensischen Legendare hier mit illuminierten zeitgenössischen Legendaren 
anderer Reformklöster verglichen. Dem in der Forschung dominanten Bild von der 
innovativen Sonderstellung der Zisterzienser wird ihr enger Zusammenhang und ihre 
Teilhabe an zeitgenössischen Frömmigkeits- und Reformtendenzen entgegengestellt. 

Zisterziensische Regularien Bücher betreffend

Die Bedeutung, welche der Verwendung der gleichen Bücher wie im Mutterkloster Cî-
teaux beigelegt wird, zeigt sich bereits in der ›Carta caritatis prior‹, verfasst unter Abt 
Stephan Harding (1108–1133) und 1119 von Papst Calixtus approbiert.21 In c. III wird 
angewiesen, alle Mönche sollen

die Gebräuche und die Gesangsweise und alle für das Stundengebet am Tag und in der Nacht 
und für die Meßfeier erforderlichen Bücher entsprechend der Form der Gebräuche und Bü-
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cher des ›Neuen Kloster‹ (Cîteaux) besitzen, so daß in unserem Tun keine Uneinigkeit herr-
sche, sondern wir in einer Liebe, nach einer Regel und gleichen Gebräuchen leben.22

Diese Bestimmung greift die Forderung des benediktinischen Reformers Benedikts von 
Aniane († 821) auf, eine gemeinsame Gewohnheit (unam consuetudinem) zu wahren.23

Die ›Summa cartae caritatis‹, die 1136/37 unter Abt Raynard de Bar von Cîteaux 
(1134–1150) entstand, spezifiziert in c. IX dann den Grundstock an liturgischen Bü-
chern, die Abt und Brüdern einer Neugründung mitzugeben seien, nämlich Psalterium, 
Hymnar, Kollektar, Antiphonar, Graduale, Regel und Missale.24 Eine vergleichbare Pra-
xis, den Tochterklöstern eine Grundausstattung an Büchern mitzugeben, gab es auch 
in den Hirsauer Reformklöstern  ; das Buch diente auch hier als Kodifizierungs- und 
Transportinstrument liturgischer Texte und Gesänge.25 Die ›Summa cartae caritatis‹ 
nennt nur solche Bücher, die zur Durchführung der Messfeier wie des monastischen 
Offiziums nötig sind. Insbesondere die Gesangs- und Gebetbücher waren traditionell 
stark von lokalen Eigenheiten und Traditionen geprägt. Hymnare wiesen seit Anfang 
des 11. Jahrhunderts eine wachsende Zahl und Vielfalt von Hymnen für Herren- und 
Heiligenfeste auf.26 Diese bildeten – neben Lesungen – ein wesentliches Element der 
Heiligenverehrung in den Benediktiner- und Cluniazenserklöstern. Die Zisterzienser 
hingegen schränkten die Zahl und damit die Varianz der Hymnen ein  – ihr Norm-
Hymnar enthält nurmehr 54 ›Hymni festivi‹ zu Herrenfesten  ; die Bitten, Anrufungen 
und Commemorationen der Heiligen entfielen.27 Das Gedenken an die Heiligen (com-
memoratio) wird bei den Zisterziensern somit aus der Liturgie des Stundenoffiziums in 
die Lesungen im Refektorium ausgelagert. Nicht erwähnt werden in der ›Summa car-
tae caritatis‹ Bücher für die Lesungen, d.h. Evangeliar oder Evangelistar, Epistolar und 
Bibel. Sie hatten bereits durch die karolingische Reform eine starke Vereinheitlichung 
erfahren. Doch ausgespart werden in der ›Summa cartae caritatis‹ auch die Schriften der 
Kirchenväter, ihre Bibelauslegungen in Sermones und Homilien. Diese wurden gemäß 
der Benediktsregel in den nächtlichen Offizien, aber auch im Refektorium gelesen.28 
Gänzlich fehlen zudem die Legenden der Heiligen, die ebenfalls zu den Lesungen im 
Refektorium gehörten,29 sowie das Martyrologium, das im Kapiteloffizium seinen Ort 
hatte.30 Hier wird offensichtlich in der Regel ein Spielraum gelassen, je nach Anlass und 
Bedarf passende Texte aus dem jeweiligen Bibliotheksbestand eines Klosters zur Lesung 
auszuwählen.

Das um 1185 angelegte zisterziensische Exemplar (Dijon, Bibliothèque municipale, 
Ms. 114) des ›Liber usuum‹ erweitert die Liste der normierten Bücher um ›Lectio-
narum officii‹, ›Epistolae‹ und ›Textus Evangeliorum‹  ; es nimmt darüber hinaus auch 
›Kalendarium‹/›Martyrologium‹ sowie die ›Consuetudines‹ von Cîteaux auf  ; die letzten 
Lagen mit Psalter, Hymnar, Antiphonar und Graduale sind verloren (Abb. 1).31 Die 
Umschrift um das Inhaltsverzeichnis zu Beginn der Handschrift begründet diese Zu-
sammenstellung wie folgt  :32
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Abb. 1  Capitula-Verzeichnis des ›Liber usuum‹, Cîteaux, ca. 1183–1188. Dijon, Bibliothèque municipale, MS. 
114, fol. 1v.
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In diesem Band sind die liturgischen Bücher enthalten, die in unserem Orden keinesfalls in ab-
weichender Form vorliegen dürfen, sie sind hierzu in einem Corpus zusammengefaßt, und zwar 
besonders aus folgendem Grund  : Dieses Buch soll als unveränderliches Normalexemplar dienen, 
um die Einheitlichkeit zu bewahren und Abweichungen in anderen Büchern zu korrigieren.

Mit der Einbeziehung des Martyrologs greift das Generalkapitel nun auch normierend 
in das Kapiteloffizium ein, innerhalb dessen die ›Consuetudines‹ und der entsprechende 
Tagesabschnitt des Martyrologs im Zusammenhang der commemoratio verlesen wurde. 
Allein die Lesungen des Refektoriums bleiben weiterhin ausgespart. Dies mag erstau-
nen, denn der ›Liber usuum‹ enthält auch für das Refektorium rituelle Vorschriften 
hinsichtlich der einleitenden Gebete, Segnungen und Abläufe. Die These des Beitrags 
ist, dass das Refektorium als Ort, an dem sich die Konventsgemeinschaft als soziale 
und körperliche Gemeinschaft konstituiert, einen Gegenpol zu den zentralisierenden 
Tendenzen in der Liturgie bietet, insofern hier durch die Auswahl der Kirchenväter-
Lesungen, aber auch der Heiligenlegenden durch den Cantor oder Praeceptor flexibel 
orts- und personenbezogene Akzente gesetzt werden können.

Lesungen im Refektorium

Während der nächtlichen Offizien waren in den mittelalterlichen Klöstern Lesungen 
üblich.33 In ihnen wurde die Lektüre der biblischen Bücher im Jahresverlauf ergänzt 
durch Homilien der Kirchenväter zur Evangelienperikope des Tages sowie um hagio-
graphische Texte zum jeweiligen Festtag. So sah die Mailändische Liturgie, an deren 
für alt und authentisch gehaltenen Musikrepertoire sich die Zisterzienser zunächst ori-
entierten, hagiographische Textlesungen in Vigil und Vesper vor.34 Doch auch in den 
nordalpinen ›Ordines romani‹ und in Cluny hatte die Lesung der ›Passiones martyrum‹ 
und ›Gesta sanctorum‹ in den Nokturnen einen festen Platz.35 Waren die Nachtstunden 
zu kurz oder das Lesepensum zu groß, war es üblich, die Lesungen im Refektorium 
fortzusetzen. So verfahren die Cluniazensischen und Hirsauer Consuetudines  ;36 und 
auch der zisterziensische ›Liber Usuum‹ sieht zu bestimmten Zeiten die Fortsetzung des 
nächtlichen Lesungstextes im Refektorium vor.37 Das nächtliche Stundengebet der Zis-
terzienser aber ist, wie jenes der Hirsauer Reformklöster und ähnlich wie in der römi-
schen Liturgie, nur alt- und neutestamentlichen Lesungen vorbehalten.38 Diese werden 
ergänzt um thematisch passende Homilien und Sermones der Kirchenväter. Texte zur 
Heiligenverehrung werden aus den Offizien ins Refektorium ausgelagert. Nur hier sieht 
der ›Liber usuum‹ im Anschluss an die lectio continua der Bibel, nach Wiederholung des 
Tagesevangeliums und Homilien der Kirchenväter, Heiligenlegenden zur Lesung vor. 
Auf den ersten Blick scheint dies eine geringe Wertigkeit der Heiligenlegenden bei den 
Zisterziensern anzuzeigen. Doch sprechen verschiedene Indizien dagegen  : 
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Angeregt von ethnologischer und historischer Ritualforschung tritt heute die sozial-
verbindende Bedeutung von Mahlgemeinschaften verstärkt in den Blick. Rüffer hob das 
zivilisierende Element der strengen zisterziensischen ›Benimm-Regeln‹ im Refektorium 
heraus, das die Gemeinschaft zu einer elitären machte.39 Zumindest dem Ideal nach 
haben die Lesungen der Kirchenväterschriften und der Heiligenviten Anteil an dieser 
Disziplinierung und Erziehung. Durch die Abstimmung des zu lesenden Textes mit 
dem Offizium, die dem Cantor/Preceptor oblag,40 sowie durch einleitende Gebete und 
Segnung des Lectors wird die Bedeutung der Refektoriums-Lesung unterstrichen und 
deutlich abgesetzt vom privaten Textstudium während der collatio im Kreuzgang.

Der hohe ideelle Wert, der dem Refektorium als Ort der klösterlichen Mahlgemein-
schaft zukommt, wird bereits in der ›Carta Caritatis prior‹ (vor 1119) deutlich. Besucht 
der Abt eines Tochterklosters Cîteaux oder der Abt eines Zisterzienserklosters ein Klos-
ter anderer Filiation, soll er mit dessen Brüdern im Refektorium speisen (c. VI, c. X).41 
Die Teilnahme am gemeinsamen Mahl der Brüder im Refektorium gilt demzufolge als 
höhere Ehre als der separate Essensempfang des Gastes durch den Abt. Er wird durch 
diese Geste zum Mitbruder und Teil der Klostergemeinschaft. Entsprechend werden 
kleinere Regelverstöße der Brüder durch den Ausschluss aus der Mahlgemeinschaft im 

Abb. 2  Refektorium mit Lesekanzel, 
Zisterzienserkloster Santa María de 
Huerta, 1215–1225.
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Refektorium bestraft.42 Die ›Summa cartae caritatis‹ (1136/37) ergänzt in c. VI, dass 
der Abt wegen der Disziplin (propter disciplinam) gemeinsam mit den Brüdern speise – 
weniger als Aufsicht, sondern vielmehr als Zeichen der Einordnung des Abtes in die 
Gemeinschaft der Brüder.43 Das Refektorium wird dementsprechend bei den Zisterzi-
ensern auch architektonisch als zentraler und würdiger Ort der klösterlichen Gemein-
schaft ausgezeichnet, so durch hohe, schlanke Säulen mit aufwendigen Kapitellen und 
großen Fenstern.44 Die Lesekanzel (Abb. 2) wird dabei gerade bei den Zisterziensern 
oftmals durch Treppenstufen und Arkaden besonders inszeniert. Damit wird visuell die 
Bedeutung der Lesungen im Refektorium, die rituell durch Gebete und Segnung des 
Lectors eingerahmt sind, nochmals unterstrichen.

Die Lesung von Legendaren und Heiligenviten im Refektorium ist bisher wenig un-
tersucht. Anhand von Bücherverzeichnissen und Notizen in den Handschriften haben 
Palmer (1998) und Webber (2013) aufgezeigt, dass (auch) prächtige, großformatige 
Handschriften zur Lesung im Refektorium verwendet wurden, Bibeln, Kommentare, 
aber auch Legendare.45 Zu diesen ist auch die illuminierte Handschrift des Apoka-
lypsenkommentars des Beatus aus der portugiesischen Zisterzienserinnenabtei Lorvao 
zu zählen. Spätmittelalterliche Einträge in der Handschrift geben an, wo die in der 
Matutin begonnene Lesung des Textes im Refektorium fortgesetzt werden sollte.46 Die 
mehrbändige Bibel von Clairvaux (Troyes, Bibliothèque municipale, Mss. A 20–22, 
24–25) weist am Rand Nummernsets zur Markierung der Wochentagslesungen des Of-
fiziums auf sowie Marginal-Notae für die Markierung von Refektoriumslesungen aus 
den Büchern Tobit und 1. Makkabäer.47 Aus der Zisterzienserabtei Fécamp (Fécamp, 
Musée de la Benedictine, Ms. 186) ist ein ›Liber ordinis‹ erhalten, der die lectiones ad 
prandium regelt und dafür auch Lesungen aus Viten oder Passiones an den Festtagen 
der Heiligen vorsieht.48 In Kloster Eberbach werden die knappen Angaben der ›Eccle-
siastica officia‹ (London, BL, Add. Ms. 38786, 1. V. 14.  Jh.) ergänzt um Abschnitte 
zu den Heiligenfesten und zu den Tischlesungen.49 Palmer wies nach, dass dort zur 
Grundausstattung der Tischlesung ein vierbändiges Passionale gehörte, aufbewahrt in 
der libraria minor, daneben Libelli.50 Ein Refektoriums-Lesungsverzeichnis aus Heili-
genkreuz vom 15. Jahrhundert bezieht die Lesungen zu den Heiligenfesten vornehm-
lich aus der ›Legenda aurea‹, daneben aus einem alten Legendar, vielleicht demjenigen 
des späten 12. Jahrhunderts, das in der Bibliothek erhalten ist (Heiligenkreuz, Stiftsbi-
bliothek, Cod. 11–14).51 

Die Zisterzienser entwickelten, wie Palmer 2010 zeigte, ein differenziertes Inter-
punktionssystem zur Unterteilung von Textabschnitten für den rhetorisch gestalte-
ten Textvortrag von Lesungstexten.52 Dabei wurde zwischen Episteln und Evangelien, 
deren Satzschlüsse durch Neumierungen (clivis bzw. pes) ausgezeichnet wurden, und 
alttestamentlichen sowie literarisch-theologischen Texten unterschieden. Letztere wur-
den ebenfalls im Offizium oder im Refektorium vorgetragen. Unterteilungen eines 
Abschnitts in rhetorische Perioden (sententiae) wurden hier durch punctus und Groß-
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buchstabe (littera notabilior) gekennzeichnet, größere Pausen in der Mitte von Perio-
den durch punctus elevatus, kleinere durch den punctus flexus, Aufzählungen etc. durch 
punctus mit folgendem Kleinbuchstaben. Diese Texteinrichtung zum Vortrag findet sich 
bereits in der Cîteaux-Bibel Stephan Hardings (Dijon, Bibliothèque municipale, Ms. 
13, von 1109) ebenso wie in der zeitgenössischen Handschrift von Gregors des Gro-
ßen ›Moralia in Iob‹ (Dijon, Bibliothèque municipale, Ms. 70). Sie lassen sich, analog 
zur kritischen Prüfung des Bibeltextes unter Stephan Harding, als Streben nach der 
korrekten Verkündigung des Wortes verstehen, aber zugleich als Ausdruck und Mittel 
einer rhetorischen Vortragsschulung innerhalb des Ordens, die wiederum verbindend 
und einheitsstiftend wirkt.53 Allein anhand der Textgestaltung mit punctus elevatus und 
punctus flexus kann jedoch nicht entschieden werden, ob eine Zisterzienser-Handschrift 
zur Lesung im Offizium, im Refektorium oder zum Selbststudium benutzt wurde.

Heiligenlegendare der Zisterzienser im Vergleich

Größe und künstlerische Ausgestaltung einer Handschrift ist in der Regel ein Indiz für 
die Bedeutung, die man ihr zuerkennt. Die Anlage eines großen (45 x 32 cm), mehr-
bändigen und reich geschmückten Legendars in Cîteaux für die Lesung im Refektorium 
um 1120 zeigt an, dass man den Heiligen, ihren Lebens- und Passionsberichten eine 
ähnlich wichtige Rolle wie biblischen Kommentaren für die geistliche Erziehung der 
Gemeinschaft einräumte. Von diesem sind zwei Bände (Dijon, Bibliothèque munici-
pale, Ms. 641, 642) und ein Fragment mit 15 Blatt (Ms. 643) erhalten.54 Dijon Ms. 641 
enthält Texte zu 58 Heiligenfesten und zwei Marienfesten von August bis Oktober, Ms. 
642 schließt mit weiteren Heiligenlegenden von November bis Dezember an, enthält 
aber auch zahlreiche Nachträge für Juli bis Oktober. Daraus ist zu schließen, dass es 
keine Vorlage gab, die abgeschrieben wurde, sondern dass aus verschiedenen Quellen 
die Heiligenviten zusammengetragen wurden, offenbar mit dem Ziel, eine möglichst 
umfassende Sammlung vorzulegen. Damit liegt Cîteaux im Trend der Zeit  : In vielen 
Klöstern wird hagiographisches Material gesammelt und, oft wie hier nach dem Kir-
chenjahr geordnet, in Büchern zusammengestellt.55 Im Textbestand gleicht das Legen-
dar aus Cîteaux einem zeitgenössischen burgundischen aus dem Benediktinerkloster St. 
Benigne in Dijon mit 97 Texten.56 

In Ms. 641 war anfangs offenbar die Auszeichnung aller Heiligenviten durch figür-
liche Initialen mit ›Heiligenporträts‹ geplant, teils mit zusätzlicher dekorativer Hervor-
hebung der Prologe. So findet man für die ersten zehn Heiligen des Bandes für August 
bis November (Ms. 641) acht historisierte Initialen und eine Miniatur der Wurzel Jesse 
zur Mariengeburt.57 Die Handschrift ist typisch für den sogenannten zweiten Stil  : Auf 
Mischwesen und szenische Kompositionen wird weitgehend verzichtet, stattdessen wer-
den Heilige meist frontal stehend im liturgischen Ornat präsentiert, Evangelisten und 
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Kirchenväter gern als Autoren (Abb. 3, Abb. 4). Doch gab man dieses aufwendige Ver-
fahren bald auf. Anfangs ließ man noch Leerstellen frei, um Buchschmuck später ein-
zufügen, so wie auf fol. 14r, wo zur ›Assumptio Mariae‹ eine Fleuronnée-Initiale später 
nachgetragen wurde. Doch die meisten Initialräume wurden nun mit eleganten dekora-
tiven Initialen geziert, ein schnelleres, routiniertes Verfahren. Figürliche Darstellungen 
erhielten nur noch wenige, offenbar besonders wichtige Heilige  : Neben dem Erzengel 
Michael sind es Apostel (Bartholomäus und Matthäus) sowie die Kirchenväter Hiero-
nymus und Augustinus, mithin Vertreter von Gelehrsamkeit und Bibelstudium. Hinzu 
kommen ausgewählte gallische Heilige  : Radegunde von Poitiers, die Bischofsheiligen 
Martin und Remigius, Abt Philibert von Jumièges und Abt Aegidius (von St. Gilles). 

Abb. 3  Initial zur Hieronymusvita im Lektionar von Cîteaux, 
Cîteaux, ca. 1120. Dijon, Bibliothèque municipale, MS. 641, 
fol. 66r.

Abb. 4  Initial zur Martinsvita im Lektionar von Cîteaux, 
Cîteaux, ca. 1120. Dijon, Bibliothèque municipale, MS. 641, 
fol. 113r.
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Im folgenden Band (Dijon, Ms. 642), der Heiligenfeste von Mitte November bis Ende 
Dezember sowie Nachträge für Juli bis Oktober enthält und der vom selben Schreiber 
wie Ms. 641 geschrieben wurde, finden sich nur mehr fünf historisierte Initialen. Sie 
sind nur noch in Umrisszeichnung ausgeführt, so dass offenbleiben muss, ob sie nicht 
fertiggestellt sind oder ob dies dem Bestreben nach größerer Schlichtheit geschuldet 
ist (Abb. 5). Denn schon die ›Summa cartae caritatis‹ (1136/37) hatte die Verwendung 
von Seide, Gold, Silber und Edelsteinzier für den Kirchenschmuck verboten.58 Ent-
sprechend ist die Handschrift ohne Vergoldung gestaltet, nichtsdestotrotz künstlerisch 
aufwendig. Dargestellt sind hier, verstreut über den Text, nur regionale Heilige  : Bischof 
Memmius von Châlon-sur-Marne, Mönch Bertinus und Bischof Audomarus (Omer) 
von Thérouanne sowie Bischof Maurillus von Angers. So demonstriert insbesondere die 
Bildausstattung der Handschrift die regionale Verankerung des Konvents.

Als Vergleich bietet sich das etwa zeitgleich (c. 1120–1135) entstandene Passionale 
aus dem Hirsauer Reformkloster Zwiefalten an. Das Kloster wurde 1089 gegründet, 
die Kirche 1109 Maria geweiht und, wie der Schilderung in der Zwiefaltener Chronik 
Ortliebs von 1135/37 zu entnehmen ist, künstlerisch reich ausgestattet.59 Die Textzu-
sammenstellung des 43,5  x 30  cm großen dreibändigen Passionales (Stuttgart, Würt-

Abb. 5  Initial zur Memmiusvita im Lektionar von Cîteaux, 
Cîteaux, ca. 1130. Dijon, Bibliothèque municipale, MS. 642, fol. 57r.
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Abb. 6  Schluss der Andreasvita und Beginn der Passio Andreae im Winterteil des Zwiefaltener Passionale, Zwiefalten,                 ca. 1120–1125. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. bibl. 2° 57, fol. 3v–4r.
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Abb. 6  Schluss der Andreasvita und Beginn der Passio Andreae im Winterteil des Zwiefaltener Passionale, Zwiefalten,                 ca. 1120–1125. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. bibl. 2° 57, fol. 3v–4r.
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tembergische Landesbibliothek, Cod. bibl. 2° 56–58) entspricht zwar überwiegend den 
Festen des Zwiefaltener Kalenders, geht aber in etwa 20 % darüber hinaus  ; andererseits 
fehlen für 20 % der Festtage im Kalender entsprechende Viteneinträge im Passionale. 
Ähnlich wie das Legendar aus Cîteaux lässt auch das Zwiefaltener Passionale das Bestre-
ben erkennen, eine möglichst vollständige Sammlung von Heiligenviten zu erzielen. Im 
Unterschied zum Legendar aus Cîteaux werden hier die Heiligen in den Initialminiatu-
ren oft szenisch vergegenwärtigt (Abb. 6). So findet man am Beginn des zuerst angefer-
tigten Winterteils (Cod. Bibl. 2°57) zum Fest des Apostels Andreas (am 30.11.) gleich 
mehrere Szenen  : Am Schluss des Prologs (fol. 1v) angefügt wird eine Miniatur mit der 
Heilung des blinden Matthäus. Am Ende der Andreasvita (fol. 3v) und vor Beginn der 
Passio sieht man links in einer Miniatur Andreas im Verhör vor dem Landpfleger Aegeas, 
darunter seine Geißelung, gefolgt von der Kreuzigung und Grablegung des Apostels im 
Initial zu Beginn seiner Passio (fol.  4r) gegenüber. Durch ikonographische Parallelen 
erinnern diese Szenen an das Wirken, das Leiden und den Tod Christi, sie stellen bild-
lich den Apostel als Nachfolger Christi heraus. Die Passiones und Viten dieser Hand-
schrift sind meist durch historisierte Initialen eingeleitet, die je nach Bedeutung des 
Festes in ihrer Größe abgestuft sind. Nur die Apostelfeste erhalten, so wie hier Andreas 
(fol. 3v), zusätzliche ungerahmte Miniaturen in der Textspalte. Anders als im Legendar 
von Cîteaux herrschen bildliche Erzählungen vor, Dialoge und Handlungen, die auf 
engem Raum und integriert in Buchstaben lebhafte Kurzerzählungen bieten können. 
Dominant sind zudem die Martyrien der Heiligen, die in Cîteaux fast völlig ausgespart 
werden (Abb. 7). Im Fall von Cîteaux wie von Zwiefalten handelt es sich um Glieder 
eines noch jungen, benediktinischen Reformklosterverbandes. Gemeinsam ist ihnen 
das Bestreben, durch die Anlage umfassender, am Kirchenjahr orientierter Kompendien 
von Heiligenviten die Heiligenverehrung in ihren Klöstern neu zu regeln. In beiden 
Orden wird die Heiligenverehrung aus dem nächtlichen Offizium in das Refektorium 
verlagert, werden für diese Lesung neue, aufwendig gestaltete Buchtypen geschaffen – 
sei es als Kompensation oder als Auszeichnung der Bedeutung der Heiligenlesungen für 
die Klostergemeinschaft.60 

Nun ist zu fragen, ob sich die Rolle der zisterziensischen Legendare und ihr Buch-
schmuck im Verlauf des 12.  Jahrhunderts verändert. Das ›Exemplar‹ (Dijon, Biblio-
thèque municipale, Ms. 114), das 1183/88 angelegt wurde, enthält einen Martyrolog, 
aber kein Legendar.61 Dem Martyrolog liegt dasjenige des Usuardus aus dem 9. Jahr-
hundert zugrunde, doch lässt das ›Exemplar‹ in Cîteaux 97 Heilige der Vorlage aus, 
ergänzt andererseits 123, darunter neue wie den Ordensheiligen Abt Bernhard von 
Clairvaux († 1153), der 1174 kanonisiert wurde, und Erzbischof Thomas Becket von 
Canterbury († 1170, kanonisiert 1173).62 Die Heiligenverehrung wird folglich auf den 
aktuellen Stand gebracht. Aus Cîteaux selbst ist kein Legendar dieser Zeit erhalten, 
doch immerhin zwei von ehemals sieben Bänden eines Legendars aus Pontigny, ein 
fünfbändiges Legendar aus Alcobaça (Lissabon, Nationalbibliothek, Alc. 284–288) und 

2.  KORREKTUR



243

Normen und Freiräume

ein siebenbändiges aus Clairvaux aus dem letzten Drittel des 12.  Jahrhunderts.63 Re-
konstruierte man früher anhand dieser Handschriften ein zisterziensisches Normex-
emplar, so hat jüngst Lanéry gezeigt, dass und wie die Bearbeiter in ihre Kompilation 
immer wieder weitere Legenden und neu kanonisierte Heilige einarbeitete.64

Dies hat Rückwirkung auf die Bewertung zweier mit kolorierten Federzeichnungen 
reich illuminierter Legendare, das eine aus dem Zisterzienserkloster Heiligenkreuz von 
c. 1180–1190, das andere aus dessen Tochterkloster Zwettl vom Anfang des 13. Jahr-
hunderts. Bisher wurden sie aufgrund ihres Textbestands, in den neuere Heilige aus 
dem Reichsgebiet wie Papst Leo IX. (†  1054) aufgenommen sind, als Sonderfall be-
trachtet. Denn mit einem Bestand von 534 im Jahreskreis geordneten Heiligenviten 
entsprechen sie dem sogenannten ›Magnum Legendarium Austriacum‹.65 Dieses ist 
jedoch nicht nur aus Zisterzienserklöstern wie Lilienfeld (Lilienfeld, Cod. 59, 60 – ers-
tes Drittel 13.  Jahrhundert) bekannt, sondern auch in Handschriften aus dem Bene-
diktinerkloster St. Pölten (Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 336, um 
1200), im hirsauisch-reformierten Kloster Admont (Stiftsbibliothek, Cod. 24–25), teil-
weise im Prämonstratenserstift Windberg (München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 
22240–22245, vor 1191) und erweitert im Augustinerchorherrenstift Klosterneuburg 

Abb. 7  Initial mit Blasius-Martyrium zu Beginn der 
Blasiusvita im Winterteil des Zwiefaltener Passionale, 
Zwiefalten, ca. 1120–1125. Stuttgart, Württembergische 
Landesbibliothek, Cod. bibl. 2° 57, fol. 36v.
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(Stiftsbibliothek, Cod. 701, 708–710, um 1300) erhalten.66 Ähnlich wie schon im Fall 
des ersten Legendars von Cîteaux (Dijon, Bibliothèque municipale, Ms. 641–643) ist 
somit erstens ein Austausch zwischen Klöstern einer Region zu konstatieren, dies über 
Ordensgrenzen hinweg. Zweitens wird der Legendenbestand regional angepasst, zudem 
aktualisiert hinsichtlich neu kanonisierter Heiliger – so wird Elisabeth in Klosterneu-
burg um 1300 neu aufgenommen. Zumindest im Bereich der Heiligenverehrung erwei-
sen sich die Zisterzienser folglich als weniger zentralistisch als gemeinhin angenommen, 
vielmehr als regional anpassungsfähig und für neue Entwicklungen offen.

Entgegen der Erwartung sind es in Österreich gerade Legendar-Handschriften aus 
Zisterzienserklöstern, aus Heiligenkreuz und Zwettl, die mit reichem Bildschmuck in 
Form kolorierter Federzeichnungen versehen werden, während jene der St. Pöltener 
und Admonter Benediktiner und der Klosterneuburger Chorherren ganz schlicht ge-
staltet sind.67 Die vier Bände aus Zwettl (Cod. Zwetl. 13–15 und 24) enthalten zusam-
men 127 historisierte Initialen, der erste Band mit 72 deutlich mehr als die übrigen mit 
23, 34 und acht.68 Die meisten zeigen den Heiligen frontal stehend  ; dies gilt besonders 
für Amtsträger wie Bischof oder Abt, aber auch für Märtyrer mit ihrem Palmzweig, 
während Mönche auch seitlich gewendet im Gebet dargestellt werden. Nur selten wird, 

Abb. 8  Initial zur Vita des 
Johannes Chrysostomos 
im Legendar des 
Zisterzienserklosters 
Zwettl, Zwettl, Anfang 
13. Jahrhundert. Zwettl, 
Stiftsbibliothek, Cod. 
Zwetl. 13, fol. 75v.
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wie im Fall Georgs, des Ignatius oder des Jakobus, ein Martyrium thematisiert oder 
eine Handlung dargestellt. Hinsichtlich der Komposition und Präsentationsweise der 
Heiligen (Abb. 8, Abb. 9) erinnern manche Darstellungen an das ältere Legendar aus 
Cîteaux, das wohl in den 1120er Jahren entstanden ist.69

Doch ebenso vergleichbar sind sie mit den historisierten Initialen des sechsbändigen 
Legendars aus der Prämonstratenserabtei Windberg bei Passau (München, Bayerische 
Staatsbibliothek, Clm 22240–22245).70 Angelegt unter Propst Gebhard (1141–1191) 
umfasst es rund 350 Heiligenviten. Jedem Band ist ein Kalender der betreffenden 
Monate mit Eintrag der Heiligen vorangestellt. Im ersten Band beschränkt sich der 
Schmuck auf Spaltleisteninitialen, im zweiten kommen historisierte Initialen in Fe-
derzeichnung hinzu, so für Bischof Medardus (fol. 131v), Gangolf (fol. 82v) und Pau-
linus (fol. 167r). In den beiden folgenden Bänden sind es jeweils sieben Heiligenbilder, 
darunter mit Walburga (Eichstätt) und Wenzel (Prag) auch regionale (Abb. 10). Im 
14. Jahrhundert wurden noch verschiedene Viten nachgetragen (Achatius-Offizium in 
Clm 22241  ; in Clm 22242 mit dem Kölner Bischof Maternus sowie den Maastrichter 
Bischöfen Amandus und Servatius drei ins Rhein-Maasland verweisende Heilige, der 
Herkunftsregion von Propst Gebhard). Ähnlich wie im Legendar von Cîteaux (Dijon, 

Abb. 9  Initial zur Ignatius-Passio im 
Legendar des Zisterzienserklosters 
Zwettl, Zwettl, Anfang 13. Jahrhundert. 
Zwettl, Stiftsbibliothek, Cod. Zwetl. 13, 
fol. 88v.
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Bibliothèque municipale, Ms. 641–643) ist hier ein Wechsel des Ausstattungskonzepts 
zu merken. Doch ist es nicht bedingt durch einen Schreiberwechsel, da in Windberg 
zwei Schreiber alle sechs Bände schreiben. Anders als im Legendar von Cîteaux nimmt 
in Windberg der Buchschmuck eher zu. Insgesamt ist diese Windberger Handschrift 
jedoch schlichter als ihre zisterziensischen Nachbarn in Heiligenkreuz und Zwettl. Letz-
tere sind von den zeitgenössischen monochromen Silhouetten-Initialen aus Clairvaux 
oder Pontigny weit entfernt, folgen eher regionalen Ausstattungsgewohnheiten. 

Dieser Befund widerspricht gängigen Annahmen  : zum einen der verbreiteten Vor-
stellung einer stringenten Entwicklung von den verspielt-ironischen Darstellungen der 
Cîteaux-Bibel von 1109 über den strengeren zweiten Stil von Cîteaux (in Ms. 641), 
dann, unter dem dominanten Einfluss Bernhards von Clairvaux, hin zu einer radika-
len anikonischen Schmuckarmut zisterziensischer Handschriften. Zum anderen wird 
deutlich, dass eine schlichte Handschriftenausstattung nicht notwendig ein Zeichen für 
besonders strengen Reformgeist sein muss, wie umgekehrt figürlicher Schmuck dem ei-
genen Selbstverständnis nach wie in der Praxis offenbar durchaus mit zisterziensischen 
Idealen vereinbar ist. Mögen viele Bereiche des zisterziensischen Klosterlebens und, in 
Bezug auf die Handschriften, insbesondere die Offiziumsliturgie durch die General-

Abb. 10  Initial zur Germanusvita im Legendar des 
Prämonstratenserstifts Windberg, Windberg, vor 1191. 
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 22242, 
fol. 80v.
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kapitel genau geregelt sein. Im Bereich der Heiligenverehrung wie der patristischen 
Lesungen, die bei den Zisterziensern im Refektorium als Gemeinschaftsraum ihren Ort 
haben, werden (gezielt) Freiräume gelassen, die die Möglichkeit zur Anpassung an Be-
dürfnisse und lokale Gegebenheiten geben, textuell wie künstlerisch. 

Schluss

Das Bild des hochmittelalterlichen Zisterzienserordens ist stark durch die schriftlich 
fixierten Beschlüsse der Generalkapitel und Konstitutionen wie die ›Carta caritatis‹ ge-
prägt. Die Gründungsgeschichte und wichtige Dokumente der Frühzeit des Ordens 
werden nicht nur durch Abschriften weitergegeben, sondern ediert, dabei redigiert, zu-
weilen ergänzt. Die Bewahrung der Erinnerung an die Anfangszeit des Ordens und an 
die damals formulierten Normen ist zentral für das Selbstverständnis der folgenden 
Generationen. Doch zugleich enthalten die Konstitutionen Änderungen, sie transfor-
mieren den Orden und ermöglichen seine Anpassung an veränderte Verhältnisse. Dies 
geschieht im Modus oder Selbstverständnis der Bewahrung und Erinnerung.71 

Diese Anpassungsfähigkeit des Ordens beleuchtet der Beitrag auf zweierlei Weise. 
Mit den Lesungen im Refektorium thematisierte er einen Bereich, der von Regelungen 
weitgehend ausgenommen war. Der offenbar gezielt zugestandene Freiraum in der Aus-
wahl der Refektoriums-Lektüre erlaubte eine Abstimmung auf den jeweiligen Konvent 
und seine regionale Identität, aber auch auf aktuelle Themen. Schwieriger ist die Ein-
ordnung des Buchschmucks einiger zisterziensischer Legendare vor dem Hintergrund 
des 1147 formulierten Gebots, Bücher nur schlicht, d.h. nicht figürlich und farbig, 
sondern nur ornamental und monochrom zu illuminieren. Der Rekurs des Heiligen-
kreuzer Legendars auf die Ausstattung des älteren Legendars aus Cîteaux kann als de-
monstratives Einstellen in die Tradition des Gründungsklosters interpretiert werden 
(gegen neuere Tendenzen in Clairvaux). Für Zeitgenossen im süddeutschen Raum war 
der Buchschmuck mit einfach kolorierten Federzeichnungen jedoch zugleich als Be-
kenntnis zur benediktinischen Reform lesbar, die zusätzliche Aufnahme regionaler Hei-
liger verankerte den Konvent zusätzlich in der Region. Man hält, wie Abschriften des 
Exordiums, der ›Carta caritatis‹ und des ›Liber usuum‹ in den Klöstern zeigen, an der 
verbindlichen und zugleich verbindenden Geschichte und dem Regelkorpus des Or-
dens fest. Vielleicht dient dies aber nicht mehr vordringlich als Regelwerk und Hand-
lungsvorgabe, sondern als Richtschnur, Ideal und Erinnerung. Anstatt wertend Norm 
und Verstoß gegenüberzustellen, ist daher verstärkt zu fragen nach Formen der Vielfalt 
(varietas) im Orden, nach dem demonstrativen Gehalt der Bewahrung von Regeln und 
Vorbildern, nach der pragmatischen Dehnung und Umdeutung von Bestimmungen 
durch Nichtahndung von Verstößen, nach Modellen und Vorbildern jenseits des Zis-
terzienserordens, die die Identität einer Klostergemeinschaft mitbestimmten. Aus dieser 
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vergleichenden Perspektive ist die Fokussierung (der Forschung) auf die Einzigartigkeit, 
Novität und Wirkmacht des Zisterzienserordens zu hinterfragen, die Teilhabe der Zis-
terzienser an Trends ihrer Zeit stärker in den Blick zu nehmen.
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